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RS OGH 1969/1/28 4Ob5/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1969

Norm

ABGB §1438 Cc

EO §294 A

EO §308 C

Rechtssatz

Der Dienstgeber, der vor der Gehaltspfändung eine Vereinbarung mit seinem Dienstnehmer (dem Verp8ichteten)

getro:en hat, wonach sich dieser zur Gutmachung eines dem Dienstgeber deliktisch zugefügten Schadens im

Kompensationswege gegen die jeweils ihm erwachsenden Ansprüche auf Provision, soweit sie über das ihm gesetzlich

zustehende Existenzminimum hinausgehen, verp8ichtet hat, kann auch dem Überweisungsgläubiger gegeüber

aufrechnen.
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